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§ 2
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 25. Mai 

1950 in Kraft.

§ 3
Die Deutsche Reichsbahn wird diese Tarifbestim

mungen im Tarif- und Verkehrsanzeiger nach § 2 
der Eisenbahn-Verkehrsordnung veröffentlichen.

Berlin, den 13. Mai 1950
Ministerium für Verkehr

Dr. R e i n g r u b e r  
Minister

Verordnung 
über die Einrichtung besonderer Postscheck

konten.
Vom 13. Mai 1950

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes vom
21. April 1950 über die Regelung des Zahlungsver
kehrs (GBl. S. 355) wird in Übereinstimmung mit 
dem Ministerium der Finanzen folgendes bestimmt:

§ 1
Im Postscheckverkehr wird eine besondere Art 

von Postscheckkonten eingeführt, über die aus
schließlich b a r g e l d l o s  verfügt werden kann 
(gebundene Postscheckkonten).

§ 2
(1) Der Inhaber eines gebundenen Postscheck

kontos darf über das Guthaben, soweit es die Stamm
einlage übersteigt, nur durch Überweisung auf 
andere Postscheckkonten verfügen.

(2) Barentnahmen durch Schecks oder Zahlungs
anweisungen sind nicht zugelassen. Sie können nur 
über das zuständige Kreditinstitut erfolgen.

§ 3
Dem gebundenen Konto werden gutgeschrieben:

a) die mittels Zahlkarte eingezahlten Beträge,
b) die von anderen Postscheckkonten überwie

senen Beträge.

§ 4
Auf gebundene Postscheckkonten finden im übri

gen die für freie Konten geltenden Bestimmungen 
des Postscheckgesetzes und der Postscheckordnung 
Anwendung.

§ 5
Zur Einrichtung und Unterhaltung gebundener 

Postscheckkonten sind alle Institutionen und Per
sonen berechtigt, die gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Regelung des Zahlungsverkehrs konten-- 
führungspflichtig sind und Pflichtkonten bei Kre
ditinstituten unterhalten.

§ 6
Konten, die Kontenführungspflichtige nach § 2 

Abs. 1 Ziffer 4 des Gesetzes über die Regelung des 
Zahlungsverkehrs bei Postscheckämtern unterhalten 
(Pflichtkonten im Postscheckverkehr), unterliegen 
den allgemeinen Bedingungen des Postscheckver
kehrs; für Barabhebungen gilt jedoch § 3 des oben
genannten Gesetzes.

§7
(1) Bisher freie Postscheckkonten werden, wenn 

der Kontoinhaber kontenführungspflichtig im Sinne 
des § 2 des Gesetzes vom 21. April 1950 über die 
Regelung des Zahlungsverkehrs wird, von den 
Postscheckämtern in gebundene Postscheckkonten І 
(§ 5 dieser Verordnung) oder Pflichtkonten (§ 6  die
ser Verordnung) umgewandelt.

(2 ) Umgekehrt werden gebundene Postscheckkon
ten und Pflichtkonten in freie Postscheckkonten 
umgewandelt, wenn der Kontoinhaber der Konten
führungspflicht nicht mehr unterliegt.

(3) Änderungen hinsichtlich ihrer Kontenfüh
rungspflicht haben die Postscheckteilnehmer den 
Postscheckämtern mitzuteilen.

§ 8
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft. •
Berlin, den 13. Mai 1950

Ministerium für Post- und Fernmeldewesen

B u r m e i s t e r
Minister
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